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durchgerungen hat Wenn dıe Kirche bıs heute ZUu. Mißfallen zünftiger
Juristen eıne gewı1ısse Vermengung VO Rechtspflege un ora beibehält,

tut S1e ohl ın Erkenntnis der natürlıchen Zusammenhänge und —
vielleicht en WIr aus einem echten Instinkt heraus, dıe
Entartung ihrer Rechtspflege möglıchst verhüten. Die Kanones sollen
1m etzten Grunde ımmer doch NUur dem ınnern en der Kirche
dıenen, mussen sıch beugen VOT der göttlıchen Sendung Jesu dıe
Seelen Das Kirchenrecht ahmt, wWenn stark erhalten, das Kiıirchenleben
nicht, sondern festigt darın 1e2 seiıne wahre Erfüllung.

Die kulturpolitische Bedeutung des
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gesamte deutsche en- un Spielwesen ist iın der etzten eıt
auft vollıg eue rundlagen geste worden. Eın Vorgang, der

außerhalb aCcC  1C interessierter Kreise tast völlıg unbeachtet 1e el
handelt sıch 1er Fragen, die tur das Volksleben iın en
seinen Schichten VO großer Bedeutung Sind. Nachdem 1m en der
Reichskulturkammer eine Reichstheaterkammer geschaffen worden Warl,
schritt der Gesetzgeber in ursächlichem Zusammenhang mıit der erfolg-
ten berufsständ:schen Regelung des T heater- un Spielwesens
ZUr Reiorm des Theaterrechts.

Eıne solche eiorm War als Auifgabe und Notwendigkeıt schon VOTr dem
Kriege erkannt worden. Befand sich doch das Theater immer och ın der

zweıer Einrichtungen, die mangels besserer Unterbringung viele
un verschiedenartige Gebiete betreuen mussen: der e C  ( Nn 54
und des (  O  ) 11 Z S, ach dem Kriege War 1 Reichsministerıum
des Innern eın Gesetzentwurf ausgearbeitet worden, der den Mängeln ab-
helien sollte Er wurde jedoch nıcht Gesetz. ach der Machtübernahme
Urc den Nationalsoz.ialısmus tellte 1an sich den zuständigen Stellen

schleunıger Neuregelung der Verhältnisse entschlossen die rage,
ob der vorhandene Entwurf Verwendung finden onne Diese Frage
wurde jedoch verneinend beantwortet. Man wollte nıcht Mißbräuche
ausschalten der das Ite ec modernisieren. Das Zıel, das ma  } sıch
steckte, War vielmehr die chaiffung eines Theaters,
W1e der nationalsozialıstische Staat sıch wüuünscht.

Die Neuregelung des "LTheaterrechts 1m Reichstheatergesetz VO 15 Maı
1934 bietet enn auch einen besonders eindrucksvollen Eıinblick ın die kul-
turpolitischen Bestrebungen der Regıijerung. Das KReıichstheatergesetz steht
voöllıgz auftf dem Boden eines Staates, der dıe ulturgestaltung keineswegs
sıch selbst bzw der privaten Lebenssphäre überlassen 1ll Dieser Staat
beschränkt sıch auch nıcht auf polizeiliche Gesichtspunkte, dıe Sıiıche-
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ulturpolitische Bedeutung des Reichstheatergesetzes
rung der Ordnung Vund dgl Er chickt sich vielmehr bewußt arl, selbst dıe
Führung des geistigen Lebens übernehmen. Dies iıst der innn des
des Reichstheatergesetzes WI1IE etzten es einschlägıigen Maßnah-
iImnmen: „Die 1mM Reichsgebiet unterhaltenen "Theater unterstehen hinsıcht-
iıch der üllung ihrer Kulturaufgabe der Führung des Reichsministers
für Volksaufklärung un Propaganda als zuständıgem Minister.‘‘

Die amtlıche Begründung sagt dazu u . Folgendes: S  99  ur den natı1ıo-
nalsozijalistischen Staat 1st |dagegen| die Kunst eine öffentliche Auigabe.
Sie ist  S nıcht 1Ur aästhetischer, sondern auch sittlıcher Art, uUun! das öffent-
iC Interesse iıhr beschränkt sıch nıcht aut dıe Notwendigkeit einer
polizeıilichen Überwachung, sondern erstreckt sich auf iıhre Führung Un-
ter en üunsten 1immt das Theater als ıttel einer umfassenden un:!
machtvollen Einwirkung aut das olk eine rvorragende Stelle ein; das
1st der ınn der Betrachtung der chaubühne als einer ‚moralıschen An-
stalt‘ Urc chıller. In der eı der wichtigsten geistigen Eınwirkungs-
mittel steht ( neben Presse, ılm un:! undfunk: ber unterscheidet
sıch VO Presse un:! undiun! dadurch, eın techniısches Verbreı-
tungsmittel geistiger iırkungen, sondern 1n seinem Yanzcn Umfange eine
Kunst, Iso selbst eine geıistige Wiırkung ist.  .6

Diese Grundsätze bedeuten völlıge Abkehr VO  3 der früheren Au{ffassung,
der Staat sıch dem Theater gegenüber auft ordnende, polizeiliche Ge-

sichtspunkte und Kontrollen beschränkte un CS vermied, 1n das künst-
lerische en einzugreıfen. Die kulturelle Betätigung soll ZWar weiterhın
VO Privaten ausgeübt werden können, aber sotern S1e siıch dıe ge-
meıinheit wendet, untersteht S1e als eine öffife n 1C \  C Ang ‚  Da n h e 1
der Führung des Staates. Und macht nıcht Halt be1 den Veranstaltungen
öffentlicher Stellen, a1S0O etwa der staatlıchen der gemeindlichen "Theater
Es kommt dem Gesetz nıcht darauf d ob Theaterveranstaltungen VOo  -

öffentlichen Stellen der VO Privatpersonen ausgehen, ob sS1e gewerbs-
mäßig sind der gemeinnützıg. Das Gesetz rag UT, ob der Tatbestand der
allgemeın zugänglıchen Veranstaltung vorliegt, a1sS0 eın 1 rken ın dıe

f f e  C 1eg dieses öffentliche Wiırken OT, der FKFüh-
rung S- un Kontrollanspruch des Reıiches e1in. uch der prıvate Veran-
stalter eines Theaters betreibt ach dieser Auifassung eın {

A d  Ü wenn eıne Zulassung erhält, dıe seine Vorstellungen
der Aligemeinheıt öffinet

Es leuchtet ein, daß WIr dieser Theaterreitorm eın für die Gesamtheıiıt
des kulturellen Lebens überaus aufschlußreiches eispie der ur-

politischen Bestrebungen des heutigen eutschen Staates VOT uns en
Die Neuartigkeit der rechtlichen Hormen un ıttel ist NUr eın außeres
Zeichen der tiefgehenden innern andlungen en WITr uter,
dem Herausgeber der Zeitschrift „Völkische Kultur‘“‘“ das Weort. Er be-
zeichnet 1n einem Autsatz „„Die ‚drıtte Bühne‘“‘ 1934; 14 ff.) sehr klar
Motiv und Hıntergrun des Methodenwechsels: „ 50 befremdend für
Theatermenschen auch ımmer klıngen ma8gQ, die innere andlun: der
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ühne und uch der künftige Aufbau kann nur vom Politischen her
kommen. Das Theater iıst die beweglichste un empfindlichste aller Kunst-
gattungen. Das iıst sein Vorteıl, weıl ıhm dadurch die größten irkungen
aut die breite Öffentlichkeit un deren ständige Beteiligung gewıiß sınd,
das ist aber uch sein achteıl, denn ist jeder nfechtung, jeder eıt-
strömung vorbehaltlos ausgeliefert. Das Poli:tische alleın, allerdings 1n
seiner höchsten Form als bewußte un: willensmäßige Umgestaltung des
zeitgenössischen Lebens auf Tun eines naturhaften volklichen Aut-
bruchs, vermas die demoralısıerenden Möglichkeiten des T heaters für ge1-
stige Ausschweifung un|:| seelısche Verwirrung daämmen un
einem charakterlichen alt zurückzuführen, ZUTFTC

Die Verfechter der een en NnSpruc daraut, verzeichnet
wird, WI1€e INa neben das Polı:tische das C un S 1 C stellt
Der oben wiedergegebene Passus der amtlıchen Begründung zeıgt das nl

verschiedenen Stellen Es leuchtet auch aus der Bezugnahme auf Schillers
Wort VO Theater als einer „moralıschen nstalt‘‘ hervor. Wenn N u-

CD das Politische 1in seiner höchsten Form appellıert, wırd man iıhm
1in diesem Sinne ebenso sehr zustımmen können, Wwıe be1 seinem 1n we1ls
auft dıe ethische ellung der Kunst, insotiern S1e „Jenen weıtverbreıteten
Meinungen entgegenstellt, dıe die geistige und seelısche Unabhängigkeit
des künstlerischen irkens verkünden‘‘.

Die ethische Zielsetzung der Theaterpolitik ann 1 diesem ınne
nur mit HFreude begrüßt werden. Wer 111 leugnen, Theater, VOTr

em das der roß- un Weltstädte, nNnur zZzu sechr Zu Spiegelbil VO

Strömungen geworden WAaäT, die mıiıt dem USdruc „Kulturbolschewismus‘“‘
immer och treffendsten kennzeichnen sind? Die christlıchen
kreise un heaterfreunde en immer die ethische un! sıttlıche, Ja 1n
gewissen Grenzen dıe kultische Bedeutung VO  } ne un! pıe neben den
künstlerischen Zielen 1n vollem Umfang gesehen. Die christliche TIradition
auftf diesem Gebiet weist rühmlıche Leistungen auf: C  CS sejien nNnUur genannt
das relıg1öse olks- un Mysterienspiel un das Jesuitentheater. Wenn dıe
Cue Theaterpolitik sich nıcht nNnUur em wertvollen Neuen öÖffnet, sondern
auch dıe chrıstlıche Tradıtion und das heute auf diesem en eben-
dıge anknüpit, wird S1e den schönsten Ergebnissen tur die Erneue-
rung eines der wichtigsten Zweige eutscher Volkskultur führen können.

Die ıttel, diıe das Reichstheatergesetz dem Staat ZUTC Durchsetzung
seines Führungsanspruches 1 eutschen Bühnen:- und Spielwesen g 1bt,
sınd außerst umfangreich. Be1i der Auswahl dieser ıttel zeigt sıch das
Streben, S1ie der Eıigenart des Sachgebietes anzupaSSCH. Die nwendung
der ( ® auftf das Theater wiırd für die Zukunft DC-
schlossen. uch die olız eı trıtt konstruktiven Autbau des Gesetzes
stark 1n den Hintergrund. Für die künstlerischen ufgaben des Theaters
besıitzt S1e keıinerle1i Zuständıigkeıit. Sie behält aber das PC Theateraut-
führungen untersagen, wenn unmıiıttelbare Gefahr füur die öffentliche
Sıcherhneit oder Ordnung TO Es ist klar, diese Zuständigkeit wıe€e
alle derartiıgen Generalklauseln dennoch in der Praxıs *Ur polızeiliche
nahmen einen recht breıiten Raum 1äß  e
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Die kulturpolitische Bédeufixng des Reichstheateréesetzes
Die vom Reichstheatergesetz geschaffenen Mittel der Führung und

UISIC. lıegen hauptsächlich auftf einer andern ene Da ist zunächst die
Verpflichtung des I heaterveranstalters, dıe Führung und Verwaltung des
Theaters „nach bester n S || (D > —  C un Überzeugung
1m Bewußtsein n al Verantwortung erfüllen‘‘. Zu diesen An-
orderungen in dıe persönlıchen Fähigkeiten des Theaterveranstalters tre-
ten praktısch Och dıe Erfordernisse. Das Reichstheater-
gesetz wıe das Reichskulturkammergesetz enthalten keine ausdrücklichen
Bestimmungen ber die Behandlung der Nıchtarıierfrage. Der Reıichs-
propagandamıinister hat jedoch 1ın einem rlaß VO' März 1934 iestge-
stellt, das Auiftreten auft deutschen Bühnen se1 VO' der Zugehörigkeit Zu
Reichstheaterkammer abhängıg, Nıchtariern aber werde die Aufinahme 1n
diese Kammer regelmäßıg verweigert. Aßmann, der Geschäftsführer der
Reichstheaterkammer, Sagt ın seinem Kommentar ”D n  ür ‚  7 1 -

gesetz‘ Heymanns Verlag, Berlin 1935, 46) ZUr Niıchtarierfrage,
zunächst die Bestimmungen des Gesetzes VO: prı 1933 ZU

Wiederherstellung des Berutfsbeamtentums und seiner Durchführungsver-
ordnungen entsprechend anzuwenden seien. Es bestehe aber durchaus dıe
Möglıichkeit, ber diese Bestimmungen hinauszugehen. Wır lassen die-
SC  } staatsrechtlich allgemeın bedeutsamen Fragen Aßmann selbst SPTC-
chen: ‚/‚Denn einmal beziehen sıch dıe genannten Gesetze Ur auf dıe

ase der nationalen rhebung und ollten eine Entiernun: er uSs

rassıschen und sonstigen Gründen ungeeigneten Elemente US dem öffent-
lıchen Leben herbeiführen uberdem schließen diese Gesetze natürlıch
keiner Weise eine ünifitige andersartıge Behandlung uch olcher hea-
terschaffenden auSs, die vielleicht sıch der Rechtswohltaten der Arier-
gesetze teilhaftıg werden könnten. Ferner ıst beachten, das Theater-
gesetz als späater ETrSgaANHECENES und VOT em als das Sondergesetz für das
Theaterwesen en Umständen früheren Gesetzen vorgeht, soweıt
S1e im Wiıderspruch ıhm stehen, bzw UuUrc das LIheatergesetz hinsıcht-
ıch der VO ıhm erfaßten Personen ergänzt werden sollten.‘‘

Die Eıngliederung 1n die E  E S e e C gehört selbstver-
ständlıch Sanz wesentlich den Mitteln der Theaterführung des
Staates. In den Fachverbänden der Reichstheaterkammer mıit ıhren Be-
Zirks- un rtsgruppen vollzieht sıch SOWO. die
Formung der Bühnenangehörigen als auch ıhre Schulung ı1m natıo-
nalsozialıstıischen Sınne. Darüber hiınaus werden nıcht NUur dıe
allgemeınen Theaterangelegenheıten VO  } der Reichstheaterkammer ear-
beıtet, sondern diese hat auch mit ihren örtlıchen Stellen Urc ihre maß-
gebende be1i der egelung des s e (Konzess10-
nıerung der privaten Theaterveranstalter) praktiısch die gesamte Entwick-
lung des ühnenspiels weıtestgehend der and

Die ulassungen (Konzessionen) sind das bıegsamste Instru-
ment der staatlıchen Theaterführung ber den Inhalt der Zulassungs-
urkunden enthalten das Gesetz un!: seine Durchführungsverordnungen
nıchts. Aßmann sagt (a a., 88), das Ermessen der Zulassungs-
tellen sSe1 maßgebend. Dieses Ermessen erstreckt siıch u., , auf eine €e1i
ımmen der Zeit 129,
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VO: Punkten, dıe finanziell VO):  »3 erheblichem Belang sind. Die Zulassu
1st nıiıcht Nur veErSaSscen, wenn der Bewerber keine ausreichende wirt-
schaftliche Leistungsfäihigkeit Desıitzt S51€ ann vielmehr auch VO  [
besondern S abhängıg gemacht werden. uch
sınd WI1e Aßmann austführt (a © S 88), SONST1  e Au  agen er
Art möglıch, 9L . be1 11 A  C 91 1 Verpflichtung ZUuU Be-
schäftigung Berufsspielleiters der bestimmten Zahl VO  } Be-
rufsdarstellern

Die ulassungsstellen sınd ach ständıgen un e  ent-
1ı (  C 1 Theaterveranstaltern geschieden. Als e P  S L-

e e gılt jeder, der mehr als sechs Auifführungen der piel-
ZEeITt veranstalten 111 Er hat Zulassung beiım Präsiıdenten der Reıichs-
theaterkammer nachzusuchen. Die Zulassung für gelegentlıche

d C d ] C wırd VO  } den unteren Verwaltungsbehörden
(in Preußen den Landräten) erteıiılt.

Die unteren Verwaltungsbehörden siınd nNnu aber bei iıhrer Behandlung
der Zulassungsanträge sehr stark die w C e

C a gebunden Sie en diıese Stellen gutacht-
ıch hören un iINUuUuSsSen den Zulassungsantrag dıe Reichstheaterkam-
iner weıtergeben wenn S1C VO  } dem Gutachten abweıchen wollen Ebensoö en S16 die Anträge die Reichstheaterkammer abzugeben, wenn S16
aus andern Gründen Zweıftel aben, ob ıhnen entsprochen werden ann.
So erg1ıbt sıch cC1Mn geschlossener Rıng, dem wıeder der Einfluß
der Reichstheaterkammer iıhrer Fachverbände un örtlıchen Stellen urch-
Sschlägt

Die entscheidende edeutung der Zulassungen tür die staatlıche hea-
terführung wIird och dadurch erhöht S1e jederzeit u 111-

bar Sind wenn der Theaterveranstalter nıcht mehr dıie geforderte Zuver-
lässıgkeit Eignung un wırtschaftliıche Leistungsfähigkeit besıitzt.
uch NUur eC1ine der be1ı der ulassung angCeNOMMCNCN Eıgenschaften WCS,

In diesem Zusammenhang ist terner VO Bedeutung die Inbeziehungsetzung
zwischen den Propagandastellen der DA un den Reichskulturkammerstellen,
worüber untier dem I November 1934 folgende Mitteilungen die Presse —

BiNgeEnN
„Im Zuge der Vereinheitlıchung VOo  w} ar  e C und mMu. erreicht werden,

daß die gleichen Aufgaben der Partei un! Staate 1171 allgemeinen uch VO
den } verwaltet werden Die Gaupropagandaleiter der
Partei sınd demgemäß auch die Leiter der Landesstellen des Reichsministeriums
für Volksaufklärung und Propaganda In Verfolg dieser Regelung iINusSssen auch
die Reichskulturkammern der Eıinheit VO Partei un!: Staat eingegliedert werden.
Der Reichsminister für Volksaufklärung un Propaganda hat deshalb angeordnet
daß die L  ID} lle \a und Gaupropagandaleiter VO  e} ab uch die

£  j S über die AÄArbeit der Reichskulturkammern ihrem Gebiet als ‚gl S —-
W ] ausüben Die Einzelkammern und ihre Landesverbände sind 7

ihre Gebietsgliederungen und Organisationen Reiche denjenigen der
Landesstelle un Gaupropagandastellen d . S e Il und unterstellen Be1 der
personellen Besetzung dieser Stellen haben die Gauleiter Vorschlags- und Ein-
spruchsrecht Die Ernennung erfolgt dann durch die Präsidenten der Kammern
Rıchtlinien tür dıe Durchführung dieser AÄAnordnung 11 einzelnen werden Kürze
ergehen
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ka Zulassungsbehö VO.: Amts ZUTC Entziehung der Zulas-
SUNg schreıten. Eskommt dabei das Gebaren des Theaterveranstalters
künstlerischer, sıttlıcher un nationaler Hinsicht ebenso sehr 11  m Betracht
WI1e das sozıale un wirtsc  tlıche Verhalten

Gegen die Verweigerung oder Entziehung VO  3 Zulassungen g1bt nNUur N
die D  B C den eichsminister tür Volksaufklärung un Pro-
paganda Diıese Beschwerde die innerhal Monats einzulegen ist hat
jedoch keine aufschiebende Wiırkung, dıe Verweigerung der Ent-
zıchung Zulassung I1 sofort Ta un gıilt jedenfalls bıs
ıhrer W:  1  n Aufhebung Urc CN Entscheidung des Ministers Diese
unmıiıttelbare Einschaltung des Ministeriums als Beschwerdeinstanz edeu-
tet C1ine eıtere straffe Zusammenfassung der Führung Es 1S5t eı Z

berücksichtigen, daß der keichspropagandamıinister nıcht NnUur das Theater-
gESCTIZ durchführen un CT  en kann, be1ı iıhm als Präsidenten der
Reıichs  lturkammer 1eg auch die oberste Führung der Theaterkammer
un iıhrer Kıinriıchtungen.,

Eine andere Vorschrift des Gesetzes auf den ersten 1C Urc
iıhre SanNz ungewöhnlıche Ausprägung aut G  G O ad-
mınıster hat das CC VO jedem Veranstalter allgemeın
zugänglicher Theaterauff hrungen die Aufführung b e-
Stım  er Stücke allgemeıinen der Eınzeltfal
verlangen der S1 ıhm untersagen wenn ZUu E r-
fiüllung der Kulturaufgabe des Theaters für notwendıg
hält Dıeses völlıg ec 1st NUur insotern eingeschränkt, als
dem Theaterveranstalter Urc das erlangen keine Mehrkosten der
Nachteile entstehen sollen, die ıhm billıgerweise nıcht zugemute werden
können Die Entscheidung ber dıe rage der Zumutbarkeıt soll ach den
Ausführungen Aßmanns (a d 53{1 lediglıch VO  } dem Minister ab-
hängen und als usübung Hoheıiutsrechtes richterlicher Nachprüfung
n SC11, Entschädigungsansprüche aus der Absetzung Stückes
können darüber hıinaus nıcht geitend gemacht werden.

Wichtig ist ferner dıie autiende Überwachung un Anregung des SCSAM-
ten deutschen Spielwesens Urc C G e Diıeser
soll 1n wirken, dıe Theaterveranstalter ohne besondere Maßnahmen
auf die Durchführung der nationalsozialistischen Weltanschauung VO  e} sıch
aus bedacht Sınd (Aßmann d s d 51) Zu besonders auigestellten Feier-
un Gedenktagen* en alle Theaterveranstalter mındestens TrTel Wochen
vorher ber ihre Spielabsichten für den betreffenden Tag den Reıichs-
dramaturgen berichten. Dieser wırd diıe eldungen prüfen und be1i
Nichtgutheißung andere Vorschläge machen

Zur verwaltungsmäßigen Durchführung des Theatergesetzes und der
ıhm ErgangenNClCnN Verordnungen und Anweisungen bleıibt och 9
daß S1€e€ C111 vollständıge und ausschli:eßliche Regelung des

L Maı Volkstrauertag, Karireitag, Bußtag, Erntedanktag, Januar (Macht-
übernahme durch die nationale Regierung), AÄQ| Aprıl (Geburtstag des Führers),
J  Q Nov. Gedenktag der Opfer VOT der Feldherrnhalle München)
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deutschen Theaterrechts bilden und beabsichtigen. Kür irgend welche an-
dern Stellen als die Gesetz un! seinen Ausführungsverordnungen be-
zeichneten Instanzen 1sSt C1ine Zuständigkeit nıcht gegeben lle 5 O MN-

Stıiıgen Stellen dıe 6C Interesse Bühnenwesen der
einzelnen pielfragen nehmen en keine unmıttel-

baren Bestimmungsrechte, Sınd vıelmehr darauf an s €-
WIiECSCNH, ıhre eELtWal  en Wünsche beı den Instanzen V Of!I-

zubrıngen denen das Gesetz selbst der die maßgeben-
den Verordnungen C 1 Mitwirkungsrecht verleihen.

Eirschöpfend 1ST dıe egelung des Theatergesetzes uch dem Sinne,
SC1INeEe Vorschriften sıch auf dıe VO Privaten veranstalteten Aufttiuh-

gleicher Weise erstrecken, wWIie aut das Spielwesen der öffent-
liıchen Theater die sSıch 11 den änden des Staates der der Gemeinden
behinden Entscheidend tur dıe Einordnung das Reichstheatergesetz iStTt

diıe Bestimmung tür den allgemeınen Besuch also dıe
e der Vorstellungen. Erkennbar 15t der Charakter der

öffentlichen Vorstellung n der Art der Ankündigung durch Plakate,
eıtungsveröffentlıchungen Einrichtung einer Theaterkasse
der sonstiger Eintrittskartenverkaufsstellen bei denen
J€ - ohne Prüfung SCiINCT Indiıvidualı:tä und Beziehungen
zZzu "ITheaterveranstalter und den Mitbesuchern das eCc Zu Theater-
besuch Urc Öösung 1 il C erwerben kann mann
A  » g 27) Keıinen Unterschied der Rechtslage 11 Rahmen des "Theater-
S begründet dıe Gewerbsmäßigkeit der Gemeinnützi1ıg-

Veranstaltung Die Unterschiede der S 0& r 1 (  C Be-
andlung uSW lıegen autf andern Gebiet

Die Geltung des Iheatergesetzes wWwIrd Urc ZW©C1 wichtige Ausnahmen
durchbrochen die C1Ne betrifft dıe e >>  S S e "Theaterauffüh-
rungen, die andere dıie Veranstaltung VO  - Auifführungen Urc ju
stıische Personen des öffentlichen Rechts Nıchtöffentliche
Theateraufführungen, die sıch auf geschlossenen Kreis VO Zu-
schauern eschränken (z dıe Mitglieder Ce11NN€eSs Vereins) werden VO

Reichstheatergesetz nıcht er Ihre Veranstaltung 15t er grundsätz-
ıch ireı VO:  =) der nwendung der Bestimmungen des Gesetzes und der

Durchführun: ETSaANSCHNCN Verordnungen Wieweit C1in Personen-
kreis SCZOLECN werden darf och als geschlossen gelten, 1STt nıcht
restlos geklärt en den persönlıchen Mitglıedern eineEs V ereins en
jedoch bei Ciner geschlossenen Theaterveranstaltung uch deren An-
gehörige (Eltern, Geschwister, Verlobte) teilnehmen Der Minister
ann ber Vereinıiıgungen dıe nıchtöffentliche Theater-
aufführungen veranstalten un Vereinıgungen VO hea-

- C  veb U1IS1LC un näaheren Leitung unterstellen. Wel-
chen EeDrauc. 14n der Praxis VO  $ dieser Eıinschränkung der ere1ins-
freiheit machen wWIird, ist natürliıch och nıcht übersehen.

Die zweiıte bedeutsame Ausnahme VO der Anwendung des Theater-
es betrifft dıe Veranstaltung VO Theateraufführungen
Ur juristische Personen des öffentlıchen Rechts Hier



Die kulturpoli—tiscfie Bedeutung des Reichstheatergesetzes
handelt sich allerdings nicht ein gänzliches Ausscheiden aus dem
Gesetz, vielmehr sSind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts
lediglich VO dem rfordernis der ulassung ireı In Betracht kommen
ıer zunachst der Staat un dıe Kommunen als TIheaterveranstalter, annn
auch die vertreten Urc ihre KReichsleitung (nıcht ber laut aus-

drücklicher Anordnung Ortsgruppen der der S  9 HJ un!
ere NS.-Verbände). Kirchlicherseits 1St in einer e1 VO  } bischöflichen
tsblättern ezugnahme auf das eue Spielrecht auft dıe C 11-

gemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts hingewiesen
worden. Vom adıschen Minister des Innern ist dem Erzbischöflichen
Ordinarıat ın reiburg nier dem 27 Dezember 1934 (Nr I2 149) fol-
gende Mitteilung eSgangCHN

„Ich habe die Poli:zeibehörden angewiesen, Theaterveranstaltungen,
die VO  &} Kirchengemeinden als öffentlich-rechtliche Körperschaiten VOT-
anstaltet werden, bıs ZUu Klärung dieser rage Urc das Reichsmini-
sterıum für Volksaufklärung un! ropaganda nıcht beanstanden.‘‘ ®
Man wırd also in dieser Angelegenheıt Och mıiıt eıner miıinisteriellen

Stellungnahme rechnen en
Zum Schluß och eın Wort ZU) Laıenspiel und VAR B E Vereıins-

ne Soweit sıch diese mit allgemeın zugänglıchen "Theaterauffüh-
runsecn die Öffentlichkeit wenden, tallen S1e 1n vollem ang dıe
Vorschriften des Theatergesetzes. Eıs 1eg auft der Hand, für das
Laienspielwesen geradezu die Existenz davon abhängt, welche Be-
ingungen und Forderungen nıcht zuletzt auch nanzıeller Art be1
der Beantragung VO  ® Zulassungen geste werden. Über die allgemeıine
Einstellung des Reichstheatergesetzes ZUIN Laijenspiel en sich in dem
Kommentar Aßmanns eine nza VO'  } bemerkenswerten Ausführungen
Er sagt u, 99  ur eın generelles Verbot Söffentlicher Diılettanten- un
Lai:enaufführungen dürfte der Zeıtpunkt och nıcht gekommen se1in, da

Fälle g1bt, 1n denen der esondern örtlıchen un völkischen Ver-
hältnisse auch Diılettanten un Laıjen ohne rnsthaite Schädigung der Be-
rutitstheater ZUuU öftentlichen Theaterspiel zugelassen werden können. Zu

1St hierbei D das Urc seine Tradıtion gerechtfertigte ber-
aMMmMECTSAUCT Passionsspiel‘‘. Weiter stellt Aßmann fest, der Mıniıster
befugt ist, Ergänzungsbestimmungen ZU Theatergesetz erlassen, *Ur
die NUur ann der Zustimmung des Reichsinnenministers bedarfi, WE

Urc S1E der Verwaltungsaufbau des Reıiches berührt wiıird. Dies waäre, wıe
Aßmann erklärt, be1 einem gänzlıchen Verbot der öffentlichen un! prıva-

Theaterveranstaltungen Urc. Diılettanten un! Laijen nıcht der Fall,
SO daß eın olches Verbot Urc Verordnung des Reichspropaganda-
ministers sehr ohl ausgesprochen werden könnte.

Die rage, ob un! welche Unterschiede zwıschen Dilettanten und Laj:en-
spielern bestehen, und ob sıch eine unterschiedliche Behandlung diıeser bei-
den Arten VO:  } Niıchtberufsdarstellern empfiehlt, ıst, W1e€e Aßmann ausführt,

Amitsblatt für die Erzdiözese Freiburg VO 31 Dez 1034, Nr
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och Gegenstand eingehender Prüfung seıtens der Reichstheaterkammer.
Aßmann unterscheidet zwıschen Diılettanten un Laij:en S} daß den letz-

besonders das kultische, relıg1öse un: chorische pıe (nationale Fest-
gestaltung) zuwe1list während als eld des Diılettantenspiels das chau-

Lustspiel ansıeht
egelungen besonderer Art sSınd bereits getroffen Freilichtveranstal-

tungen un das S1024 Thingspiel Für die rsteren ist dem 27 No-
vember 1934 Cin CISENECET Erlaß des Präsiıdenten der Reichstheaterkammer
9 der der Hauptsache eine Meldepflich der Spielpläne ıntüuhrt
un Bestimmungen über dıe Mitgliedschaft der Theaterkammer (Reichs-
bund der Freilicht- un: V olksschauspiele) enthält

ber dıe Befugnis Führung der Bezeichnungen 29  ıng 99 ing I
statte un „Ihingplatz 15 ebentalls besondere AÄAnordnung Ergang Cn.
Diıese Bezeichnungen sınd NUur tür solche aulıche Anlagen zulässıg, deren
Einrichtung Urc den Reichspropagandaminister tUur die eıt ach dem
15 eptember 1034 der VO Landesstelle des eichspropaganda-
Ministeriums Verbindung M1t dem Reichsbund der eutschen Freilicht-
un olksschauspiele VOT dem I5 eptember 1034 genehmigt un eur-
kundet worden 1St Als „Thingspiel‘“ dürfen nur die dramatischen Werke
bezeichnet werden, die der Reichsdramaturg ausdruücklich als solche ZUYC-
lassen hat Vereinigungen, die nıchtöffentliche Theateraufführungen VOT-

anstalten, darf die Erlaubnis ZUu Bezeichnung ihrer Aufführungen als
„Thingspiel‘ nıcht erteılt werden. (Aßmann . A, 96)

Man wırd annehmen dürifen, daß die Entwicklung der Rechtslage des
Ööfentlichen Laienspiels ihren endgültigen SC och nıcht gefunden
hat Es 1St hoffen, daß das hochwertige Laienspiel be1i er Pfliege und
em Vorrang der Berutsbühne auf dem der reinen Kunst doch AÄAn-
erkennung un Lebensraum behält Das ofit un mM1t eCcC g_
rühmte Oberammergau steht nıcht alleın, sondern es bildet Krone un!
Spitze weıitverbreiteten relıg1ö0sen Laienspiels das ebensoviel Lebens-
Tra W1e Reichtum der Tradıtion besitzt

Und auch das, Was au der C  e Laijen- und Gruppen-
spıe allmählıch alle Vereinsarbeıt hineingewachsen 1St verdient ege
Stammt doch aus dem Wurzelboden der Besinnung auf echtes olks-
tu  3 un vertieite Gemejnschafift un 1St selbst Cc1MN eıl dessen, W as heute
dem Sanzcn deutschen Volke wiedergegeben werden sol11

So ist eine große Verantwortung, dıe 1er der Staat Ü Dıese Fest-
stellung gılt tüur das cCue Theaterrecht überhaupt. Dem WEILTSE-
n Führungswillen des Staates entspricht überall e1in Anwachsen
der Verantwortung biıs 1115 letzte.

RS


